
Unterschiede der Fach- & Aufsichtskommissionen

Optional: Subhead fett (Überschrift 4)

Aspekt Fachkommissionen
SJS, FGS, BUL, BKV

Aufsichts-

kommissionen
Fiko, AK, Juko

Bildung von Ausschüssen Nein (möglich) Ja

Sitzungsplan abgestimmt 

mit Landratssitzungen

Ja Teilweise

Teilnahme der 

betreffenden Mitglieder 

des Regierungsrats an 

den Sitzungen

Ja, bei Vorlagen des 

Regierungsrats; Traktanden 

nach Absprache

Auf Einladung der 

Kommission; Ergebnisse und 

Anträge werden an der 

Schlussbesprechung 

gemeinsam besprochen

Zuzug der 

Finanzkontrolle

Nicht direkt Ja; direkt an den Sitzungen 

von Fiko und AK anwesend

Erteilung von Gutachten 

an Dritte

Ja; bis zu Fr. 10'000  Ja; bis zu Fr. 10'000 

Gespräche mit 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern

Kontaktnahme erfolgt 

grundsätzlich über die 

zuständige Direktion

Direkte Kontakte sind im 

Rahmen der Kontrolltätigkeit 

zulässig, die Direktion ist 

jedoch zu informieren

Durchführung von 

Inspektionen

Nein Ja

Orientierung der 

Öffentlichkeit

Ja Ja

Landratssekretariat
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